
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gern möchte auch ich mit einer 
Mitgliedschaft die Arbeit des 
Fördervereins „Freunde der Villa 
Seligmann“ unterstützen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliedschaft (bitte ankreuzen)  Jahresbeitrag 
 
        Aktives Mitglied    50 Euro 
 
        Ermäßigte Mitgliedschaft   30 Euro 
        (Schüler*innen, Studierende, Azubis) 
 
        Fördermitglied natürliche Person 100 Euro 
 
        Fördermitglied juristische Person 250 Euro 
        (z.B. GmbH, AG) 
 
 
 
 
________________________________________ 
Name / Vorname 

________________________________________ 
Straße / Hausnummer 

________________________________________ 
PLZ / Ort 

________________________________________ 
Telefon 

________________________________________ 
E-Mail 

________________________________________ 
Geburtstag  
 
 
 
________________________________________ 
Datum / Unterschrift 
 
 
Lastschrifteinzug 
 
Ich möchte, dass mein Mitgliedsbeitrag von meinem 
Konto abgebucht wird. Diese Erklärung kann ich  
jederzeit widerrufen. 
 
 
________________________________________ 
Kontoinhaber  

________________________________________ 
IBAN 

________________________________________ 
BIC 

 
 
________________________________________ 
Datum / Unterschrift 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EHRENPRÄSIDENT 
 
  Prof. Andor Izsák 
 
VORSITZENDER 
 
  Dr. Wolf-Rüdiger Reinicke 
   
STELLVERTRETENDE VORSITZENDE 
 
  Christof Barklage 
  Monika Döring-Brucks 
  Ilana Finkelstein 
  Ingelore Hering 
   
 
   
   
  



 
SATZUNG DER FREUNDE DER VILLA SELIGMANN E.V. 

in der durch die Mitgliederversammlung am 09. Mai 2016 beschlossenen Fassung 

 
 

 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
(1) Der Förderverein führt den Namen ,,Freunde der Villa Seligmann" - im Folgenden ,,Förderverein" genannt. 
(2) Der Förderverein hat seinen Sitz in Hannover und ist beim Amtsgericht in Hannover eingetragen. Er trägt     

den Zusatz ,,e.V.". 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Ziele und Aufgaben 
 
(1) Zweck des Fördervereins ist es, die in der Villa Seligmann insgesamt geleistete Arbeit und damit die ideelle 

und finanzielle Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, 
Religion und Völkerverständigung auf dem Gebiet der sakralen jüdischen Musik zu unterstützen. 

(2) Der Förderverein kann Mittel, sofern sie ausschließlich für die oben genannten Zwecke verwendet werden, 
auch für andere steuerbegünstigte Körperschaften bzw. Körperschaften des Öffentlichen Rechts 
beschaffen und an sie weiterleiten sowie sich an steuerbegünstigten Körperschaften beteiligen oder deren 
Mitglied werden. 

(3) Der Förderverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§51 ff. AO 
1977 in der jeweils gültigen Fassung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Ziele. 

(4) Mittel des Fördervereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwandt werden. Die Mitglieder 
erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des Fördervereins. Die Mitglieder 
dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Fördervereins keine Anteile des 
Vereinsvermögens erhalten.  

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Fördervereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßige Vergütungen begünstigt werden. 

 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. 
(2) Der Förderverein besteht aus aktiven Mitgliedern, Fördermitgliedern und Ehrenmitgliedern. 
(3) Aktives Mitglied kann jede natürliche Person werden, die im Förderverein oder einem von ihm geförderten 

Projekt mitarbeiten möchte. Fördermitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die sich 
zwar nicht aktiv betätigen, jedoch die Ziele und den Zweck des Fördervereins fördern und unterstützen 
möchte. 

(4) Zum Ehrenmitglied können natürliche Personen ernannt werden, die sich in besonderer Weise um den 
Förderverein oder die Siegmund-Seligmann-Stiftung verdient gemacht haben. 

 
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Fördervereins zu den jeweiligen 

Bedingungen teilzunehmen. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der 
Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Förderverein und den Fördervereinszweck - auch in der Öffentlichkeit 
- in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen sowie die laut gültiger Beitragsordnung zu leistende 
Zuwendung pünktlich zu zahlen. Sie sind außerdem dazu verpflichtet, dem Förderverein Änderungen ihrer 



Postadresse, E-Mail-Adresse und Bankverbindung umgehend mitzuteilen. Für Folgen, die sich daraus 
ergeben, dass das Mitglied dieser Pflicht nicht nachkommt, haftet das Mitglied und stellt den Förderverein 
von jeglicher Haftung frei. 

(3) Aktive Mitglieder besitzen das aktive und passive Wahlrecht sowie das Antrags-, Stimm- und Rederecht 
auf Mitgliedsversammlungen. 

(4) Fördermitglieder besitzen das aktive Wahlrecht sowie das Antrags-, Stimm- und Rederecht auf 
Mitgliederversammlungen. 

(5) Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit und haben ansonsten die gleichen Rechte und 
Pflichten wie aktive Mitglieder. 

 
 
§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über den schriftlichen 

Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist nicht 
verpflichtet, Ablehnungsgründe dem Antragsteller mitzuteilen. 

(2) Die Mitgliedschaft endet durch den freiwilligen Austritt, Ausschluss, Tod des Mitglieds oder - bei 
juristischen Personen - den Verlust der Rechtsfähigkeit. 

(3) Der Austritt muss gegenüber dem Vorstand durch schriftliche Kündigung unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Frist zum Ende des Geschäftsjahrs erklärt werden. 

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds kann mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund ausgesprochen werden, 
wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung oder die Fördervereinsinteressen verstößt. Über den 
Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem 
Vereinsausschuss zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. 

(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt 
hiervon unberührt. 

(6) Die Mitgliedschaft endet außerdem, wenn die Mitgliedsbeiträge trotz zweimaliger Mahnung im 
Mindestabstand von zwei Wochen nicht entrichtet wurden. Die zweite Mahnung muss schriftlich oder per 
E-Mail erfolgt sein. Nach Verstreichen der Erklärungsfrist von drei Monaten endet die Mitgliedschaft 
automatisch. Die Frist beginnt mit dem Absenden der zweiten Mahnung. 

 
 
§ 6 Mitgliedsbeiträge 
 
Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge, Förderbeiträge, Aufnahmegebühren/Umlagen, ist die jeweils gültige 
Beitragsordnung maßgebend, die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird. 
 
 
§ 7 Organe des Fördervereins 
 
Organe des Fördervereins sind 
1. die Mitgliederversammlung 
2. der Vorstand. 
 
 
§ 8 Mitgliederversammlung 
 
(1) Oberstes Organ des Fördervereins ist die Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung hat über 

grundsätzliche Fragen und Angelegenheiten des Fördervereins zu beschließen, insbesondere obliegen ihr 
folgende Aufgaben: 

· Wahl der Mitglieder des Vorstands und der Kassenprüfer, 
· Beratung und Beschlussfassung über die Satzung,  



            Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des Fördervereins, 
· Beratung und Beschlussfassung der Jahresberichte, 
· Entlastung von Vorstand und Kassenprüfern, 
· Beratung und Beschlussfassung über alle Anträge, 
· Genehmigungen aller Geschäftsordnungen für 

den Förderverein, 
· Beschlussfassung der Beitragsordnung. 
(2) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich mit einer Frist von vier Wochen unter Angabe der 

Tagesordnung vom Vorstand schriftlich oder per E-Mail einzuberufen. Einsprüche gegen die Tagesordnung 
und Wahlvorschläge sowie eigene Anträge der Mitglieder müssen beim Vorstand spätestens zwei Wochen 
vor der Mitgliederversammlung eingegangen sein. 

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich und unter genauer Angabe 
von Gründen einzuberufen, wenn es das Interesse des Fördervereins erfordert oder mindestens 25% der 
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt. 

(4) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll innerhalb von zwei Wochen nach der 
Mitgliederversammlung niedergelegt und von einem Vorstandsmitglied unterzeichnet. Das Protokoll ist 
den Mitgliedern unmittelbar nach der Unterzeichnung zugänglich zu machen. Es wird gültig, wenn binnen 
vier Wochen nach der Mitgliederversammlung kein Einspruch von einem Mitglied des Vorstands oder 50% 
der Mitglieder erhoben wurde. 

 
 
§ 9 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit 
 
(1) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. 
(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 
(3) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der 

gestellte Antrag als abgelehnt. 
(4) Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflösung des Fördervereins ist eine Zweidrittelmehrheit der 

abgegebenen Stimmen erforderlich. 
 
 
§ 10 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
· einem Vorsitzenden 
· mindestens zwei, höchstens vier stellvertretenden Vorsitzenden, davon einem Schatzmeister 
(2) Die Amtszeit des Vorstands beträgt drei Jahre. Die Amtszeit des alten Vorstands endet, sobald nach einer 

Neuwahl der notarielle Eintrag des neuen Vorstands bei Gericht erfolgt ist. Die Wahl hat spätestens 30 
Tage vor Ende der Amtszeit zu erfolgen. Dem neu gewählten Vorstand ist bis zur Amtsübernahme Einblick 
in die Geschäfte des amtierenden Vorstands zu geben, um eine ordnungsgemäße Übergabe zu 
gewährleisten. 

(3) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden. Die 
Zuordnung der Aufgaben innerhalb des Vorstandes trifft dieser einvernehmlich. Jeweils zwei 
Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Für bestimmte Rechtsgeschäfte 
im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs bei der Erledigung der satzungsgemäßen Aufgaben des 
Fördervereins kann durch Vorstandsbeschluss einem Vorstandsmitglied Einzelvertretungsvollmacht erteilt 
werden. 

(4) Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Abstimmung teilnimmt. Bei Stimmengleichheit gilt der 
Antrag als abgelehnt, Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt. 

(5) Scheidet ein Vorstandsmitglied nach § 26 BGB vor Ablauf seiner Wahlzeit aus und verringert sich dadurch 
die Anzahl der Mitglieder des Vorstands auf weniger als drei Mitglieder, beruft der Vorstand innerhalb von 
40 Tagen eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein und lässt für die restliche Amtszeit einen 
Nachfolger wählen. 



(6) Der Vorstand wird ermächtigt, solche Satzungsänderungen selbstständig vorzunehmen, die das 
Registergericht oder die Finanzbehörden aus vereins- oder steuerrechtlichen Gründen fordern. Über 
entsprechende Änderungen sind die Mitglieder spätestens auf der folgenden Mitgliederversammlung zu 
informieren. 

(7) Der Vorstand ernennt Ehrenmitglieder mit einfacher Mehrheit. 
(8) Die Haftung des Vorstands beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 
 
§ 11 Kassenprüfer 
 
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von drei Jahren zwei Kassenprüfer und zwei stellvertretende 
Kassenprüfer. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung 
und die Mittelverwendung zu überprüfen sowie mindestens einmal jährlich den Kassenbestand des abgelaufenen 
Kalenderjahrs festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten 
Ausgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu 
unterrichten. 
 
 
§ 12 Auflösung des Fördervereins 
 
(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Fördervereins oder bei Wegfall seiner bisherigen gemeinnützigen 

Zwecke fällt das Vermögen des Fördervereins an die Siegmund-Seligmann-Stiftung zwecks Verwendung 
für die Förderung der Bildung im Sinne der Satzung. 

(2) Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder bestimmt. 
 
 
§ 13 Schiedsvereinbarung 
 
Die anliegende Schiedsvereinbarung ist Bestandteil der Satzung. 
 
  



Muster	SchiedsFördervereinbarung 

Gemäß	§	13	der	vorstehenden	Satzung	ist	Bestandteil	dieser	Satzung	nachfolgende	Schiedsvereinbarung 

 
§	1	Schiedsklausel 
Alle	Streitigkeiten	zwischen	Vereinsmitgliedern	und	dem 
Verein,	zwischen	Vereinsmitgliedern	und	Organen	des 
Vereins	sowie	von	Organe	untereinander	und	Vereinsmit- 
gliedern	untereinander,	die	sich	aus	der	Satzung	ergeben, 
werden	unter	Ausschluss	der	ordentlichen	Gerichte	durch 
das	nachfolgend	bezeichnete	Schiedsgericht	endgültig 
entschieden.	Ausgenommen	sind	diejenigen	Entschei- 
dungen,	die	von	Gesetzes	wegen	einem	Schiedsgericht 
nicht	zur	Entscheidung	zugewiesen	werden	können. 

§	2	Zuständigkeit 

Das	Schiedsgericht	ist	zuständig	für	die	Entscheidung	von 
Rechtsstreitigkeiten	um	Stimmrechte,	Mitwirkungsrechte, 
Sonderrechte	von	Vereinsmitgliedern,	Ansprüche	von 
Vereinsmitgliedern	auf	Aufwandsentschädigung,	Ansprüche 
des	Vereins	oder	von	Mitgliedern	auf	Beitragszahlung	gegen 
Mitglieder	und	um	den	Erwerb	oder	den	Verlust	der 
Mitgliedschaft.	Das	Schiedsgericht	ist	ebenfalls	zuständig	für 
Gestaltungsklagen	von	Mitgliedern	sowie	Streitigkeiten	über 
Wirksamkeit	und	Auslegung	dieses	Schiedsvertrages. 

§	3	Zusammensetzung	des	Schiedsgerichts 

Das	Schiedsgericht	besteht	aus	zwei	Schiedsrichtern	und 
einem	Vorsitzenden.	Die	Schiedsrichter	sollen	Vereins- 
mitglieder	sein.	Sie	sollen	jedoch	an	der	zur	Verhandlung 
stehenden	Streitsache	nicht	unmittelbar	oder	mittelbar 
beteiligt	sein.	Der	Vorsitzende	muss	die	Befähigung	zum 
Richteramt	haben.	Er	darf	dem	Verein	nicht	angehören. 

§	4	Benennung	der	Schiedsrichter	und	des	Vorsitzenden 

Jede	Partei	benennt	einen	Schiedsrichter.	Die	das	Verfah- 
ren	betreibende	Partei	teilt	der	Gegenpartei	durch	einge- 
schriebenen	Brief	mit	Rückschein	die	Benennung	ihres 
Schiedsrichters	unter	Darlegung	ihres	Anspruches	mit	und 
fordert	sie	auf,	binnen	drei	Wochen	ihren	Schiedsrichter	zu 
benennen.	Die	Frist	beginnt	mit	dem	Tage	der	Aufgabe	des 
eingeschriebenen	Briefes	bei	der	Post.	Kommt	die	Gegen- 
partei	dieser	Aufforderung	nicht	fristgerecht	nach,	so	findet 
die	Regelung	des	§	1029	II	ZPO	Anwendung.	Die	beiden 
Schiedsrichter	benennen	einen	Vorsitzenden.	Geschieht 
dies	nicht	innerhalb	von	drei	Wochen	ab	Benennung	des 
letzten	der	beiden	Schiedsrichter,	so	ernennt	der	Präsident 
des	für	den	Sitz	des	Vereins	zuständigen	Landgerichts	auf 
Antrag	eines	Schiedsrichters	oder	einer	Partei	den	Vorsitz- 
enden.	Besteht	eine	Partei	aus	mehreren	Personen,	müssen 
sie	sich	auf	einen	Schiedsrichter	einigen. 

§	5	Wegfall	eines	Schiedsrichters	oder	des	Vorsitzenden 

Fällt	ein	Schiedsrichter	weg,	so	ernennt	die	Partei,	die	ihn 
ernannt	hatte,	binnen	drei	Wochen	einen	neuen	Schieds- 
richter	und	teilt	dies	der	Gegenpartei	durch	eingeschrie- 
benen	Brief	mit	Rückschein	mit.	Kommt	die	Partei	dieser 
Verpflichtung	nicht	nach,	gilt	§	1029	II	ZPO.	Fällt	der	Vorsit- 
zende	weg,	gilt	§	4	III,	2	dieser	Vereinbarung	entsprechend. 
 
§	6	Sitz	des	Schiedsgerichts 
Das	Schiedsgericht	hat	seinen	Sitz	am	Sitz	des	Vereins. 
Das	für	den	Sitz	des	Vereins	örtlich	zuständige	Landgericht 
ist	das	zuständige	Gericht	gem.	§	1045	ZPO.§	7	Verfahrensrecht 
Das	Schiedsgericht	verfährt	gem.	§	1034	I	ZPO.	Im	Übrigen 
gestaltet	es	das	Verfahren	nach	freiem	Ermessen. 

§	8	Stellung	und	Aufgaben	des	Vorsitzenden 

Der	Vorsitzende	teilt	den	Parteien	schriftlich	die	Konstitu- 
ierung	des	Schiedsgerichts	mit	und	fordert	die	klagende 
Partei	auf,	die	Klageschrift	binnen	zwei	Wochen	bei	dem 
Vorsitzenden	des	Schiedsgerichts	einzureichen.	Die	Klage- 
schrift	ist	der	beklagten	Partei	zu	übermitteln	mit	der	Auffor- 
derung	zur	Rückäußerung	innerhalb	einer	Woche.	Die	fol- 
genden	Schriftsätze	sind	jeweils	der	Gegenpartei	zu	über- 
mitteln.	Dem	Vorsitzenden	obliegt	die	Vorbereitung	und 
Durchführung	des	Verfahrens.	Er	setzt	Termine	nach	Rück- 
sprache	mit	den	Parteien,	bzw.	deren	benannten	Vertretern 
an,	lädt	sie	durch	eingeschriebenen	Brief	zur	mündlichen 
Verhandlung,	zieht,	soweit	erforderlich,	einen	Protokollführer 
hinzu,	leitet	die	mündliche	Verhandlung	und	die	Abstimmung 
innerhalb	des	Schiedsgerichts	und	verfasst	den	Schieds- 
spruch	schriftlich	mit	Gründen. 

§	9	Schiedsvergleich 

Das	Schiedsgericht	soll	vor	Erlass	des	Schiedsspruchs	stets 
den	Versuch	machen,	einen	Vergleich	zwischen	den	strei- 
tenden	Parteien	herbeizuführen.	Ein	Vergleich	ist	von	den 
Mitgliedern	des	Schiedsgerichts	und	den	Parteien	zu	unter- 
schreiben	und	auf	der	Geschäftsstelle	des	nach	§	6	zustän- 
digen	Gerichts	zu	hinterlegen. 

§	10	Schiedsspruch 

Der	Schiedsspruch	ist	zu	begründen	und	von	den	Mitglie- 
dern	des	Schiedsgerichts	zu	unterzeichnen.	Den	Parteien	ist 
eine	Ausfertigung	des	Schiedsspruchs	zuzustellen.	Nach 
erfolgter	Zustellung	ist	der	Schiedsspruch	auf	der	Ge- 
schäftsstelle	des	nach	§	6	zuständigen	Gerichts	zu 
hinterlegen. 

§	11	Kosten	des	Verfahrens 

Der	Vorsitzende	erhält	für	seine	Tätigkeit	ein	angemessenes 
Honorar.	Die	Beisitzer	üben	ihr	Amt	ehrenamtlich	aus.	Sie 
haben	lediglich	Anspruch	auf	Ersatz	ihrer	Auslagen. 
Über	die	Kostentragungspflicht	entscheidet	das	Schieds- 
gericht	gem.	§	91ff	ZPO.	Den	Wert	des	Streitgegenstandes 
setzt	das	Schiedsgericht	durch	Beschluß	fest.	Das	Schieds- 
gericht	setzt	im	Tenor	des	Schiedsspruchs	die	von	der 
unterliegenden	Partei	an	die	obsiegende	Partei	zu 
erstattenden	Kosten	ziffernmäßig	fest.	Die	Gebühren	der 
Rechtsanwälte	richten	sich	nach	RVG. 

 
 
 


